
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/5 89/08/0147
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §412 Abs1;

ASVG §64 Abs2 impl;

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §56;

AVG §60;

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Der Bescheid betre end Beitragsnachverrechnung muß nicht entnehmen lassen, daß "der auferlegte Betrag, was die

Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung anlangt, überhaupt

richtig ausgemessen ist", noch "welche Beträge für welche Zeiträume nach Beitragsp ichten des Dienstnehmers, des

Dienstgebers und allenfalls noch Haftungen des Dienstgebers für Dienstnehmerbeiträge auferlegt wurden".
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